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Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Frauen über die Gewährung von 

Zuwendungen für Strukturanpassungsmaßnahmen 
nach den §§ 272 ff. des Dritten Buches 

Sozialgesetzbuch für arbeitslose Arbeitnehmer/ 
Arbeitnehmerinnen ab 50 Jahre 

Vom 17. Mai 2002 

1.	 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

1.1	 Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie, der 
Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushalts
ordnung (LHO), der jeweils geltenden Bestimmungen 
der Bundesanstalt für Arbeit und im Rahmen des Opera
tionellen Programmes des Landes Brandenburg Zuwen
dungen auch unter Einsatz von Mitteln aus dem Europä
ischen Sozialfonds für Maßnahmen nach den §§ 272 ff. 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III). 

Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zu
wendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewil
ligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermes
sens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

1.2	 Ziel der Förderung ist es, durch ergänzende Förderung 
des Landes zusätzliche Arbeitsplätze für ältere Arbeit-
nehmer/Arbeitnehmerinnen auf der Grundlage der 
§§ 272 ff. SGB III zu schaffen und damit zum Abbau ho
her Arbeitslosigkeit im Land Brandenburg beizutragen. 

1.3	 Gefördert werden Zielgruppen des Arbeitsmarktes ab 
50 Jahre, dabei vorrangig im Lebensalter ab 55 Jahre. 

1.4 	 Frauen sollen mindestens entsprechend ihrem Anteil an 
den Arbeitslosen in den jeweiligen Altersgruppen geför
dert werden. 

1.5	 Das Gender-Mainstreaming-Prinzip ist anzuwenden, 
das heißt, bei der Planung, Durchführung und Beglei
tung der Maßnahmen sind ihre Auswirkungen auf die 
Gleichstellung von Frauen und Männern aktiv zu be
rücksichtigen und in der Berichterstattung darzustellen. 

2.	 Gegenstand der Förderung 

2.1	 Förderfähig sind die Personalausgaben (Arbeitgeber-/ 
Arbeitgeberinnen-Brutto) der durch die Bundesanstalt für 
Arbeit nach den §§ 272 ff. SGB III geförderten Arbeiten. 

2.2	 Förderfähig sind darüber hinaus 

- die Qualifizierung und fachliche Anleitung für die 
Wahrnehmung der Arbeiten der nach Nummer 2.1 
geförderten Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen am 
geförderten Arbeitsplatz 

- das Projektmanagement des Projektträgers, soweit 
es sich um Arbeiten handelt, die durch die Beschäf

tigung der nach Nummer 2.1 geförderten Arbeitneh-
mer/Arbeitnehmerinnen entstehen. 

3.	 Zuwendungsempfänger 

Juristische und natürliche Personen, die Träger von 
Strukturanpassungsmaßnahmen nach den §§ 272 ff. 
SGB III sind. Wirtschaftsunternehmen im Sinne des § 415 
Abs. 3 SGB III sind von der Förderung ausgeschlossen. 

4.	 Zuwendungsvoraussetzungen 

4.1	 Bewilligung eines Zuschusses nach den §§ 272 ff. SGB III 
durch das zuständige Arbeitsamt. 

4.2	 Eigenmittel und mögliche Förderleistungen Dritter für 
denselben Zweck sind vorrangig in Anspruch zu nehmen. 

4.3	 Eine Förderung nach dieser Richtlinie ist ausgeschlos
sen, wenn eine weitere Förderung aus Mitteln des Landes 
Brandenburg erfolgt, sofern in der entsprechenden För
derregelung, insbesondere der entsprechenden Richtlinie 
oder nach Maßgabe des Haushaltsplanes (§ 35 Abs. 2 
LHO) des jeweiligen Fachressorts, eine solche Möglich
keit nicht ausdrücklich vorgesehen ist. 

4.4	 Eine Förderung nach dieser Richtlinie ist ausgeschlos
sen, wenn eine weitere Förderung aus Mitteln der Struk
turfonds der Europäischen Union - Europäischer Sozial
fonds (ESF), Europäischer Fonds für regionale Ent
wicklung (EFRE) und Europäischer Ausrichtungs- und 
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), aus 
dem regional übergreifenden Operationellen Programm 
des Bundes zur Entwicklung des Arbeitsmarktes und der 
Humanressourcen für die Interventionen des Ziel 1 in 
Deutschland in der Strukturförderperiode 2000 - 2006 
sowie eine Förderung aus den Gemeinschaftsinitiativen 
der Europäischen Union für den unter Nummer 1.2 ge
nannten Zuwendungszweck erfolgt. 

5.	 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung/Bemes-
sungsgrundlage 

5.1	 Zuwendungsart: Projektförderung 

5.2	 Finanzierungsart: Fehlbedarfsfinanzierung 

5.3	 Form der Zuwendung: Zuschuss/Zuweisung 

5.4	 Bemessungsgrundlage  

5.4.1	 Förderfähig sind Personal- und Sachausgaben. 

5.4.2	 Personalausgaben (Arbeitgeber-/Arbeitgeberinnen-Brut-
to) abzüglich des Zuschusses der Bundesanstalt für Arbeit 
nach den §§ 272 ff. SGB III können mit bis zu 400 Euro 
pro Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin und Monat gefördert 
werden. 
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5.4.3 Ausgaben für die Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rück
forderung der gewährten Zuwendung gelten die 

- Qualifizierung und VV/VVG zu § 44 LHO sowie die für den Strukturfonds
- fachliche Anleitung der geförderten Arbeitnehmer/ förderzeitraum 2000 - 2006 bestehenden und vorbehalt-

Arbeitnehmerinnen sowie lich noch zu erlassenden Bestimmungen aus den EU
- unabweisliche und angemessene Ausgaben für das Verordnungen, soweit nicht in dieser Richtlinie Abwei-

Projektmanagement des Projektträgers, soweit es sich chungen zugelassen werden.  
um Arbeiten handelt, die durch die Beschäftigung der 
zusätzlichen Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen ent- 6.3 Verwendungsnachweisverfahren 
stehen, können zusätzlich mit bis zu 200 Euro pro Ar-
beitnehmer/Arbeitnehmerin und Monat gefördert Der einfache Verwendungsnachweis wird zugelassen. 
werden. 
Auf die Fördermöglichkeiten des § 275 Abs. 3 SGB III 6.4 Statistik 
wird hingewiesen. 

6.4.1 Die statistischen Erhebungen erfolgen auf der Grundlage 
5.4.4 Die Summe aller öffentlichen Fördermittel darf die zu bestehender und vorbehaltlich noch zu erlassender EU-

wendungsfähigen Ausgaben nicht übersteigen. Bestimmungen für den Förderzeitraum 2000 - 2006. Da
zu erfasst die LASA Brandenburg GmbH, Geschäftsbe-

5.5 Förderdauer reich Programmzentrale die Zahl der erreichten Teilneh-
mer/Teilnehmerinnen nach Strukturmerkmalen und Art 

Die Förderung erfolgt grundsätzlich für zwölf Monate. der Maßnahme, deren Verbleib, insbesondere die Zahl der 
Eine Verlängerung der Förderung nach dieser Richtlinie Übergänge in unbefristete/befristete ungeförderte Arbeits-
sowie eine Anschlussförderung für Maßnahmen nach verhältnisse und die Übergänge in die Altersrente, sowie 
§ 276 Abs. 3 und 4 SGB III ist bis zum Ende der Förde- die Auswirkungen auf die Chancengleichheit von Frauen 
rung gemäß den §§ 272 ff. SGB III durch das Arbeitsamt und Männern in der notwendigen Differenzierung. 
möglich. 

6.4.2 Ein entsprechender Hinweis an den Zuwendungsemp
fänger ist in den Zuwendungsbescheid aufzunehmen. 

6. Verfahren 

6.1 Antragsverfahren 7. Geltungsdauer 

6.1.1 Anträge sind zu stellen an die Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Juni 2002 in 
Kraft und tritt am 31. Mai 2004 außer Kraft. 

LASA Brandenburg GmbH 
Geschäftsbereich Programmzentrale 
Wetzlarer Straße 54 
14482 Potsdam 

bzw. Einführung technischer Regelwerke 
für das Straßenwesen in Brandenburg 

Postfach 90 02 37 
14438 Potsdam Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
Tel.: (03 31) 60 02-2 00 für Kunstbauten, Ausgabe 1996 (ZTV-K) 
Fax: (03 31) 60 02-4 00 Zemente nach DIN EN 197 und DIN 1164 

für den Brücken- und konstruktiven Ingenieurbau 
6.1.2 Für die Antragstellung werden zu Beginn des jeweiligen an Bundesfern- und Landesstraßen 

Haushaltsjahres Stichtage festgelegt. Die Beurteilung 
der Förderwürdigkeit erfolgt nach Qualitätskriterien un- Runderlass des Ministeriums 
ter Berücksichtigung der verfügbaren Haushaltsmittel. für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr 

Abteilung 5 - Nr. 14/2002 
6.2 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren - Grundlagen des Brücken- und Ingenieurbaus; 

Vergabe- und Vertragsunterlagen -
6.2.1 Die Auszahlung setzt die Erfüllung der mit dem Be- Vom 24. Mai 2002 

scheid erteilten Auflagen und Bedingungen, die Vorlage 
des Bewilligungsbescheides des Arbeitsamtes  und der 
Mittelanforderung voraus. Der Runderlass richtet sich an die 

6.2.2 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der - Straßenbaubehörden des Landes Brandenburg 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung - Straßenbaudienststellen der Landkreise, Städte und Ge-
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche meinden. 
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Da am 1. April 2002 die Periode der Koexistenz der europäi
schen und nationalen Normen für Zement endet, hat das 
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
(BMVBW) mit seinem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau 
(ARS) Nr. 8/2002 die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedin
gungen für Kunstbauten, Ausgabe 1996 (ZTV-K)“ für den Be
reich der Bundesfernstraßen ergänzt bzw. geändert. 

Die Änderungen bzw. Ergänzungen betreffen die Abschnitte 

Das ARS Nr. 8/2002 ist im Verkehrsblatt, Heft 9/2002 vom 
15. Mai 2002 veröffentlicht. 

Hiermit werden die Änderungen bzw. Ergänzungen der ZTV-K, 
Ausgabe 1996 für den Bereich der Landesstraßen sowie unter 
Anwendung des § 45 des Brandenburgischen Straßengesetzes 
(BbgStrG) für die im Zuständigkeitsbereich der Landkreise, 
Städte und Gemeinden liegenden Straßen eingeführt. Es wird 
gebeten, sie künftig allen Bauverträgen zugrunde zu legen. 

6.7.1.1 Bindemittel und 6.7.5.4 Zement der Ausgabe 1996 der 
ZTV-K. 
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